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Gesetz zur Änderung des Bildungszeitgesetzes 
Baden-Württemberg

A .  Z i e l s e t z u n g

Aufgrund der Ergebnisse der Evaluation des Bildungszeitgesetzes Baden-Würt-
temberg soll der mit der Umsetzung des Bildungszeitgesetzes Baden-Württem-
berg entstehende bürokratische Aufwand verringert werden. Zudem soll durch 
Einrichtung einer Schiedsstelle das betriebsinterne Streitpotenzial bei der Bean-
tragung von Bildungszeit reduziert werden.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

a)	Es	wird	eine	Schiedsstelle	geschaffen.
b)  Bei der Zählung von den in einem Betrieb beschäftigten Personen wird zwi-

schen Voll- und Teilzeitbeschäftigten unterschieden.
c)  Betriebe mit weniger als zehn Beschäftigten müssen nur noch auf ausdrück-

lichen Wunsch die Gründe einer Ablehnung schriftlich darstellen.
d)  Für das Vorlegen eines Teilnahmenachweises wird eine Frist von acht Wochen 

nach Beendigung der Maßnahme eingeführt.
e)		Die	Möglichkeit	wird	eröffnet,	durch	Rechtsverordnung	des	Wirtschaftsminis-
teriums	verpflichtend	 zu	 nutzende	Standardformulare	 für	Antrag,	Teilnahme-
nachweis und Ablehnung eines Antrags einzuführen.

f) Der Paragraf zur Überprüfung der Auswirkungen des Gesetzes wird gestrichen.

C .  A l t e r n a t i v e n

Keine.

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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D .   K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e  ( o h n e  E r f ü l l u n g s -
a u f w a n d )

Durch die Einführung einer Schiedsstelle entsteht ein geringfügig erhöhter Ver-
waltungsaufwand in der für die Durchführung des Bildungszeitgesetzes Baden-
Württemberg	 zuständigen	 Behörde.	 Dieser	 wird	 im	 Rahmen	 der	 vorhandenen	
Haushaltsansätze gedeckt.

E .  E r f ü l l u n g s a u f w a n d

E . 1  E r f ü l l u n g s a u f w a n d  f ü r  d i e  B ü r g e r i n n e n  u n d  B ü r g e r

Gesamte Zeitersparnis pro Jahr circa 51 750 Stunden. 

E . 2  E r f ü l l u n g s a u f w a n d  f ü r  d i e  W i r t s c h a f t

Gesamte Einsparung pro Jahr circa 507 400 Euro. 

E . 3  E r f ü l l u n g s a u f w a n d  f ü r  d i e  V e r w a l t u n g

Einmaliger zusätzlicher Erfüllungsaufwand circa 9 400 Euro. Jährlicher zusätz-
licher	Erfüllungsaufwand	circa	34	000	Euro.	Dieser	wird	jeweils	im	Rahmen	der	
vorhandenen Haushaltsansätze gedeckt.

F .  N a c h h a l t i g k e i t s c h e c k

F . 1  M e n s c h  u n d  G e s e l l s c h a f t

Für Beschäftigte vereinfacht die Einführung eines Standardformulars das Verfah-
ren zur Beantragung von Bildungszeit. 
Die	 Schiedsstelle	 hilft,	 das	 betriebsinterne	 Streitpotenzial	 bei	 der	 Beantragung	
von Bildungszeit zu reduzieren.

F.2	Wir tschaf t , 	Arbei t 	und	Beschäf t igung

Durch die Einführung eines Standardformulars werden Unsicherheiten bei der Er-
stellung von Ablehnungsbescheiden beseitigt. 
Betriebe mit vielen Teilzeitbeschäftigten fallen durch die neue Zählweise bei der 
Feststellung der Beschäftigtenzahl schneller unter die Kleinstbetriebsklausel und 
werden dadurch entlastet.
Die	 Schiedsstelle	 hilft,	 das	 betriebsinterne	 Streitpotenzial	 bei	 der	 Beantragung	
von Bildungszeit zu reduzieren.

F . 3  Ö f f e n t l i c h e  H a u s h a l t e  u n d  V e r w a l t u n g

Dem Land entsteht durch die Schiedsstelle ein geringfügig erhöhter Verwaltungs-
aufwand.	Dieser	wird	im	Rahmen	der	vorhandenen	Haushaltsansätze	gedeckt.

G .  S o n s t i g e  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Die	Finanzierung	einer	Weiterbildungsmaßnahme,	für	die	Bildungszeit	in	Anspruch	
genommen	wird,	hat	wie	bislang	der	Teilnehmende	selbst	zu	leisten,	sofern	ihm	dafür	
keine	anderweitige	öffentliche	oder	private	Förderung	gewährt	wird.
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Staatsministerium Stuttgart, 18. Juni 2019
Baden-Württemberg
Ministerpräsident

An den
Präsidenten des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

ich beehre mich, Ihnen in der Anlage den von der Landesregierung verabschie-
deten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Polizeigesetzes nebst Vorblatt 
und Begründung mit der Bitte zu übersenden, die Beschlußfassung des Landtags 
herbeizuführen.

Ergänzend darf ich bemerken, daß die Landesregierung von einem Anhörungsver-
fahren abgesehen hat, nachdem ein solches Verfahren im vorliegenden Fall weder 
nach der Landesverfassung noch einer gesetzlichen Bestimmung vorgeschrieben 
oder geboten ist.

Mit freundlichen Grüßen

Oettinger
Ministerpräsident

Staatsministerium Stuttgart,	8.	Dezember	2020
Baden-Württemberg
Ministerpräsident

An die
Präsidentin des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr	geehrte	Frau	Landtagspräsidentin,

als Anlage übersende ich Ihnen gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Verfassung des 
Landes Baden-Württemberg den von der Landesregierung beschlossenen Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Bildungszeitgesetzes Baden-Württemberg. Ich 
bitte	Sie,	die	Beschlussfassung	des	Landtags	herbeizuführen.	Die	 federführende	
Zuständigkeit	 liegt	beim	Ministerium	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Wohnungsbau,	
beteiligt	sind	das	Ministerium	für	Inneres,	Digitalisierung	und	Migration,	das	Mi-
nisterium	für	Finanzen,	das	Ministerium	für	Kultus,	Jugend	und	Sport,	das	Minis-
terium	für	Wissenschaft,	Forschung	und	Kunst	und	das	Ministerium	für	Soziales	
und Integration.

Mit freundlichen Grüßen

Kretschmann
Ministerpräsident
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Der	Landtag	wolle	beschließen,	

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu 
erteilen:

Gesetz zur Änderung des Bildungszeit-
gesetzes Baden-Württemberg

Artikel 1

Das Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg vom 17. März 
2015	(GBI.	S.	161),	das	zuletzt	durch	Artikel	55	des	Geset-
zes	vom	11.	Februar	2020	(GBl.	S.	37,	44)	geändert	worden	
ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1. § 6 wird folgender Absatz 3 angefügt:
	 	„(3)	 Beim	Regierungspräsidium	Karlsruhe	wird	 eine	
Schiedsstelle	eingerichtet,	welche	bei	Streitfällen	be-
züglich der grundsätzlichen Bildungszeitfähigkeit 
einer Weiterbildungsmaßnahme angerufen werden 
kann. Diese setzt sich zusammen aus einer Vertrete-
rin	 oder	 einem	 Vertreter	 des	 Regierungspräsidiums	
Karlsruhe als Vorsitzender oder Vorsitzendem und 
jeweils einer Vertreterin oder einem Vertreter der So-
zialpartner. Die Sozialpartner bestimmen ihre Vertre-
terin oder ihren Vertreter jeweils selbst. Alle drei Mit-
glieder	 sind	 stimmberechtigt.	 Die	 Schiedsstelle	 trifft	
ihre Entscheidung per Mehrheitsentscheid. Zur Fest-
legung ihrer Verfahrensweise wird die Schiedsstelle 
ermächtigt,	 sich	 eine	 Geschäftsordnung	 zu	 geben.	
Sowohl	 die	 Arbeitgeberin	 oder	 der	 Arbeitgeber,	 bei	
welcher oder bei welchem der Antrag auf Bildungs-
zeit	 gestellt	 worden	 ist,	 als	 auch	 die	 Antragstellerin	
oder	der	Antragsteller	sind	berechtigt,	die	Schiedsstel-
le anzurufen. Die Schiedsstelle kann lediglich bei Un-
klarheit über die grundsätzliche Bildungszeitfähigkeit 
einer Weiterbildungsmaßnahme angerufen werden. 
Die	Schiedsstelle	beurteilt	nur,	ob	die	beantragte	Wei-
terbildungsmaßnahme grundsätzlich bildungszeitfähig 
ist.	Sie	beurteilt	nicht,	ob	eine	Ablehnung	 im	 indivi-
duellen Fall rechtmäßig ist. Ob bei einer beantragten 
Maßnahme	im	Bereich	der	beruflichen	Weiterbildung	
im individuellen Fall ein Berufsbezug gemäß § 1 Ab-
satz	3	BzG	BW	besteht,	kann	durch	die	Schiedsstelle	
nicht bewertet werden. Die Beurteilung der grundsätz-
lichen Bildungszeitfähigkeit einer Weiterbildungs-
maßnahme durch die Schiedsstelle ist rechtlich nicht 
bindend.	 Vor	 Beschreiten	 des	 Rechtsweges	 ist	 die	
Schiedsstelle	jedoch	verpflichtend	anzurufen.	Dies	gilt	
nur	 bei	 Fragen,	 die	 sich	 auf	 die	 grundsätzliche	 Bil-
dungszeitfähigkeit der beantragten Maßnahme bezie-
hen. Bei allen anderen Streitigkeiten bezüglich eines 
Antrags	 auf	Bildungszeit	 kann	 direkt	 der	Rechtsweg	
beschritten werden. Die Schiedsstelle muss spätestens 
fünf Wochen nach Eingang des Antrags bei der Ar-
beitgeberin oder dem Arbeitgeber angerufen werden. 
Die Schiedsstelle verkündet ihre Entscheidung spätes-
tens eine Woche nach Anrufung. Wird die Schieds-
stelle	erst	angerufen,	nachdem	die	Arbeitgeberin	oder	
der Arbeitgeber bereits schriftlich oder elektronisch 
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gegenüber der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
über den Antrag entschieden hat und möchte die Ar-
beitgeberin oder der Arbeitgeber diese Entscheidung 
nach	 Entscheidung	 der	 Schiedsstelle	 ändern,	 erfolgt	
diese Änderung gegenüber der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller spätestens eine Woche nach Ent-
scheidung der Schiedsstelle schriftlich oder elektro-
nisch.“

2. § 7 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 1 wird das Wort „acht“ durch das Wort 

„neun“ ersetzt.
 b) Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 
   „Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten 

Personen nach Satz 1 sind Teilzeitbeschäftigte mit 
einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 
nicht mehr als 20 Stunden mit der Hälfte und nicht 
mehr als 30 Stunden mit Dreiviertel zu berücksich-
tigen.“

 c) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
   „Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber entschei-

det über Anträge der Beschäftigten nach Absatz 1 
gegenüber der oder dem Beschäftigten unverzüg-
lich,	jedoch	spätestens	vier	Wochen	nach	Eingang	
des Antrags schriftlich oder elektronisch. 

 d) Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt:
	 	 	„Dies	gilt	nicht,	wenn	vor	Ablauf	der	in	Satz	1	ge-

nannten Frist die Schiedsstelle angerufen worden 
ist. In einem solchen Fall entscheidet die Arbeit-
geberin oder der Arbeitgeber spätestens eine  
Woche nach Entscheidung der Schiedsstelle 
schriftlich oder elektronisch. Sind im Betrieb der 
Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers am 1. Januar 
eines	Jahres	insgesamt	weniger	als	zehn	Personen,	
ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäf-
tigten,	 beschäftigt,	 entfällt	 die	 Pflicht	 zur	 schrift-
lichen oder elektronischen Darlegung der Gründe 
einer Ablehnung. Bei der Feststellung der Zahl 
der beschäftigten Personen nach Satz 6 wird ent-
sprechend Absatz 3 Satz 2 verfahren. Satz 6 gilt 
nicht,	wenn	 die	 oder	 der	 antragstellende	Beschäf-
tige die schriftliche oder elektronische Darlegung 
der Ablehnungsgründe verlangt. Die Einforderung 
einer schriftlichen oder elektronischen Darlegung 
der Ablehnungsgründe muss innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen nach Ablehnung des Antrags 
schriftlich oder elektronisch der Arbeitgeberin oder 
dem Arbeitgeber übermittelt werden.“

 e) Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 
   „Erfolgt der Nachweis nicht spätestens acht Wochen 

nach	 Beendigung	 der	 Bildungsveranstaltung,	 ver-
lieren die Beschäftigten den Anspruch auf Fortzah-
lung	der	Bezüge	nach	§	1	Absatz	1	Satz	2,	es	 sei	
denn,	 dass	 sie	 das	 Versäumnis	 der	 Frist	 nicht	 zu	
vertreten haben.“
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 f) Es wird folgender Absatz 7 angefügt:
	 	 	„(7)	 Das	 Wirtschaftsministerium	 wird	 ermächtigt,	

durch	Rechtsverordnung	Formulare	einzuführen	für:
	 	 1.		die	Beantragung	von	Bildungszeit	nach	Absatz	1,
  2.  die Ablehnung eines Antrags nach Absatz 4 so-

wie
  3. den Teilnahmenachweis nach Absatz 5.
	 	 	Soweit	 nach	 Satz	 1	 Formulare	 eingeführt	 sind,	

müssen diese verwendet werden. Die Formulare 
können sowohl schriftlich als auch elektronisch ge-
nutzt werden.“

3. § 11 wird aufgehoben.

4. Der bisherige § 12 wird § 11.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

1. Zielsetzung

Durch die Einführung des Bildungszeitgesetzes Baden-Württemberg (BzG BW) 
im Jahr 2015 haben Beschäftigte mit Tätigkeitsschwerpunkt in Baden-Württem-
berg einen Anspruch auf bis zu fünf Tage bezahlter Freistellung für Maßnahmen 
der	beruflichen	Weiterbildung,	der	politischen	Bildung	und	der	Qualifikation	für	
das Ehrenamt. Durch das BzG BW soll die Weiterbildungsbereitschaft von Be-
schäftigten erhöht und gefördert werden.
Die	Evaluation	des	Gesetzes	hat	gezeigt,	dass	bei	der	Verringerung	der	bürokra-
tischen Belastung Verbesserungspotenzial besteht. Mit dem vorliegenden Gesetz 
soll daher der mit der Umsetzung des BzG BW entstehende bürokratische Auf-
wand verringert werden. 
Durch	dieses	Gesetz	soll	zudem	eine	Schiedsstelle	eingerichtet	werden,	die	dazu	
beiträgt,	 betriebsinterne	Streitigkeiten	 bei	 der	Beantragung	 von	Bildungszeit	 zu	
reduzieren. Außerdem beendet es eine Benachteiligung von kleinen Betrieben mit 
vielen Teilzeitbeschäftigten. Bei der Feststellung der Beschäftigtenanzahl eines 
Betriebs wurde bislang nach Köpfen gezählt. Eine neue Zählweise verhindert die 
Ungleichbehandlung kleiner Unternehmen mit einem hohen Anteil von Teilzeit-
beschäftigten.

2. Inhalt

Es wird eine Schiedsstelle beim für die Durchführung des Bildungszeitgesetzes 
zuständigen	Regierungspräsidium	Karlsruhe	(RPK)	eingerichtet.	Besteht	bei	einer	
beantragten Weiterbildungsmaßnahme Uneinigkeit bezüglich der grundsätzlichen 
Bildungszeitfähigkeit,	 können	 sowohl	 die	 Antragstellende	 oder	 der	 Antragstel-
lende als auch die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber die Schiedsstelle anrufen. 
Nicht angerufen werden kann die Schiedsstelle bei allen Streitigkeiten bezüglich 
eines	Antrags	auf	Bildungszeit,	die	sich	nicht	auf	die	grundsätzliche	Bildungszeit-
fähigkeit einer Maßnahme beziehen. 
Die	Schiedsstelle	setzt	sich	aus	einer	Vertreterin	oder	einem	Vertreter	des	RPK	als	
Vorsitzender oder Vorsitzendem sowie jeweils einer Vertreterin oder einem Ver-
treter der Sozialpartner zusammen. Sozialpartner sind der DGB-Bezirk Baden-
Württemberg und die Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeber-
verbände e. V. Die Sozialpartner bestimmen ihre Vertreterin oder ihren Vertreter 
jeweils	 selbst.	Die	Mitglieder	 der	Schiedsstelle	 treffen	 ihre	Entscheidung	durch	
Mehrheitsentscheid. Zur Festlegung ihrer Verfahrensweise wird die Schiedsstel-
le	ermächtigt,	sich	eine	Geschäftsordnung	zu	geben.	In	dieser	Geschäftsordnung	
wird	auch	festgelegt,	dass	für	die	Mitglieder	der	Schiedsstelle	jeweils	mindestens	
zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter benannt werden. 
Die	 Schiedsstelle	 beurteilt	 nur,	 ob	 die	 beantragte	 Weiterbildungsmaßnahme	
grundsätzlich	bildungszeitfähig	ist.	Sie	beurteilt	nicht,	ob	eine	Ablehnung	im	in-
dividuellen Fall rechtmäßig ist. Die Beurteilung der grundsätzlichen Bildungszeit-
fähigkeit durch die Schiedsstelle ist nicht rechtlich verbindlich. Vor Beschreiten 
des	Rechtswegs	muss	 die	 Schiedsstelle	 jedoch	 verpflichtend	 angerufen	werden.	
Dies	gilt	nur	bei	Fragen,	die	sich	auf	die	grundsätzliche	Bildungszeitfähigkeit	der	
beantragten Maßnahme beziehen. Bei allen anderen Streitigkeiten bezüglich eines 
Antrags	auf	Bildungszeit	kann	direkt	der	Rechtsweg	beschritten	werden.
Die Schiedsstelle muss spätestens fünf Wochen nach Eingang des Antrags bei der 
Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber angerufen werden. Die Schiedsstelle verkün-
det ihre Entscheidung spätestens eine Woche nach Anrufung. Wird die Schieds-
stelle	 erst	 angerufen,	 nachdem	 die	 Arbeitgeberin	 oder	 der	 Arbeitgeber	 bereits	
schriftlich oder elektronisch gegenüber der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
über den Antrag entschieden hat und möchte die Arbeitgeberin oder der Arbeitge-
ber	diese	Entscheidung	nach	Entscheidung	der	Schiedsstelle	ändern,	erfolgt	diese	
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Änderung gegenüber der Antragstellerin oder dem Antragsteller spätestens eine 
Woche nach Entscheidung der Schiedsstelle schriftlich oder elektronisch.
Anträge auf Bildungszeit müssen fortan spätestens neun statt wie bisher spätes-
tens acht Wochen vor Beginn der beantragten Maßnahme bei der Arbeitgeberin 
oder dem Arbeitgeber gestellt werden.
Bei der Feststellung der Zahl der in einem Betrieb beschäftigten Personen wird 
nicht mehr nach Köpfen gerechnet. Fortan wird im Gesetz zwischen Vollzeit-
beschäftigten und Teilzeitbeschäftigten unterschieden und Letztere werden ent-
sprechend gewichtet.
Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber müssen fortan spätestens vier Wochen nach 
Eingang eines Antrags auf Bildungszeit über diesen entscheiden. Bisher mussten 
Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber spätestens vier Wochen vor Beginn der bean-
tragten Maßnahme über den Antrag entscheiden. Die Frist von vier Wochen nach 
Eingang	des	Antrags	gilt	nicht,	wenn	vor	Ablauf	dieser	Frist	die	Schiedsstelle	an-
gerufen worden ist. In einem solchen Fall entscheidet die Arbeitgeberin oder der 
Arbeitgeber spätestens eine Woche nach Entscheidung der Schiedsstelle.
Betriebe mit weniger als zehn Beschäftigten müssen nur noch auf ausdrücklichen 
Wunsch der Antragstellerin oder des Antragstellers die Gründe einer Ablehnung 
schriftlich darstellen. Da Betriebe mit weniger als zehn Beschäftigten von der 
Freistellungspflicht	 ausgenommen	 sind,	 ist	 eine	 verpflichtende	 schriftliche	 Be-
gründung der Ablehnung hier nicht erforderlich.
Für das Vorlegen eines Teilnahmenachweises bei der Arbeitgeberin oder dem 
Arbeitgeber durch die Bildungszeitnehmende oder den Bildungszeitnehmenden 
wird eine Frist von acht Wochen nach Beendigung der Maßnahme eingeführt. 
Wird	 diese	 verpasst,	 verlieren	 die	Beschäftigten	 den	Anspruch	 auf	 Fortzahlung	
der	Bezüge	für	die	Zeit	der	Freistellung,	es	sei	denn,	dass	sie	das	Versäumnis	der	
Frist nicht zu vertreten haben.
Durch	das	Gesetz	wird	zudem	die	Möglichkeit	eröffnet,	verpflichtend	zu	nutzende	
Standardformulare	für	Antrag,	Teilnahmenachweis	und	Ablehnung	eines	Antrags	
einzuführen. Dies erleichtert zum einen die Bearbeitung eines Antrags durch den 
Betrieb,	zum	anderen	vereinfacht	es	den	Prozess	auch	für	die	Antragstellerin	oder	
den Antragsteller und die Bildungsträger.
Da durch die 2019 abgeschlossene Evaluation des BzG BW die im bisherigen  
§ 11 BzG BW geforderte Überprüfung der Auswirkungen des Gesetzes umgesetzt 
wurde,	wird	dieser	Paragraf	aus	dem	Gesetz	gestrichen.	

3. Alternativen

Zur	Erreichung	des	politisch	gewünschten	Ziels,	die	Verfahrensabläufe	zu	verein-
fachen	und	kleine	Betriebe	nicht	 zu	benachteiligen,	 ist	 eine	Änderung	des	BzG	
BW erforderlich.

4.	Kosten	für	die	öffentlichen	Haushalte	(ohne	Erfüllungsaufwand)

Es entsteht ein geringfügig erhöhter Verwaltungsaufwand in der für die Durch-
führung	des	BzG	BW	zuständigen	Behörde.	Dieser	wird	im	Rahmen	der	vorhan-
denen Haushaltsansätze gedeckt.

5. Erfüllungsaufwand1

a) Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger

Die gesamte Zeitersparnis für die Bürgerinnen und Bürger beträgt pro Jahr circa 
51 750 Stunden.
Basis	der	Berechnung	 ist	die	Annahme,	dass	pro	Jahr	circa	69	000	Anträge	auf	
Bildungszeit	gestellt	werden.	Circa	1	Prozent	der	etwa	4,8	Millionen	Anspruchs-

1	Schätzungen	ohne	Quellenangabe	sind	eigene.
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berechtigten nimmt laut Evaluationsbericht pro Jahr Bildungszeit. Hinzu kommen 
von den Arbeitgeberinnen oder Arbeitgebern abgelehnte Anträge. Circa 30 Pro-
zent der gestellten Bildungszeitanträge wurden laut Evaluationsbericht seit der 
Einführung von Bildungszeit 2015 abgelehnt. Geht man von rund 48 000 Teilneh-
merinnen	oder	Teilnehmern	pro	Jahr	aus,	kommt	man	auf	einen	Wert	von	circa	 
21 000 abgelehnten Anträgen pro Jahr.
Durch die Einführung eines Standardformulars zur Beantragung von Bildungszeit 
wird	der	Antragsprozess	vereinfacht.	Die	Zeitersparnis	pro	Antrag	wird	auf	0,75	
Stunden geschätzt. Bei circa 69 000 Anträgen pro Jahr ergibt dies eine Zeiterspar-
nis von circa 51 750 Stunden.
Der	zeitliche	Aufwand,	der	bei	Ablehnung	eines	Antrags	aufgrund	der	Kleinstbe-
triebsklausel für die Einforderung einer ausformulierten Ablehnungsbegründung 
entsteht,	dürfte	zu	vernachlässigen	sein.
Durch	die	Frist	für	das	Vorlegen	des	Teilnahmenachweises	und	die	neue	Rechts-
folge bei Versäumnis muss die Teilnehmerin oder der Teilnehmer gegebenenfalls 
beim	 den	Nachweis	 ausstellenden	Träger	 nachhaken.	Die	 Fallzahl,	 in	 denen	 es	
durch ein verspätetes Handeln des Trägers zu einer Mehrbelastung der Teilneh-
merin	oder	des	Teilnehmers	kommt,	dürfte	für	die	Ermittlung	des	Erfüllungsauf-
wands jedoch ebenfalls zu vernachlässigen sein.
Dass Anträge auf Bildungszeit fortan neun anstatt acht Wochen vor Beginn der 
beantragten Maßnahme bei der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber gestellt wer-
den	müssen,	ändert	nichts	am	Aufwand	des	Antragsprozesses.

b) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Die gesamte Einsparung für die Wirtschaft beträgt pro Jahr circa 507 400 Euro. 
Ablehnungsbescheide können durch die Einführung eines Standardformulars 
leichter	 erstellt	 werden,	 da	 Unsicherheiten	 über	 den	 notwendigen	 Inhalt	 besei-
tigt	werden.	Die	Differenz	 dürfte	 bei	 circa	 0,75	 Stunden	 liegen.	Geht	man	 von	
circa	 21	000	 abgelehnten	Anträgen	pro	 Jahr	 aus,	 ergibt	 sich	 eine	 zeitliche	Ein-
sparung	von	15	750	Stunden.	Nimmt	man	an,	dass	 für	die	Bearbeitung	der	An-
träge Lohnkosten von circa 32 Euro (branchenübergreifender Durchschnittswert 
für	Beschäftigte	mit	mittlerem	Qualifikationsniveau	gemäß	der	im	Leitfaden	Er-
füllungsaufwand der Bundesregierung enthaltenen Lohnkostentabelle Wirtschaft 
auf	der	Basis	von	Daten	des	Statistischen	Bundesamts)	anfallen,	ergibt	sich	somit	
eine Einsparung von 504 000 Euro.
Etwa 1 Prozent der Ablehnungsgründe entfallen laut Evaluationsbericht bisher 
auf die Kleinstbetriebsregelung. Der Aufwand bei der schriftlichen oder elektro-
nischen Begründung einer Ablehnung mit Bezug auf die Kleinstbetriebsregelung 
wird	 auf	 etwa	 0,5	 Stunden	 geschätzt.	 Geht	man	 von	 circa	 21	 000	 abgelehnten	
Anträgen	pro	Jahr	aus,	kann	die	Zahl	abgelehnter	Anträge	aufgrund	der	Kleinst-
betriebsregelung auf circa 210 geschätzt werden. Die zeitliche Einsparung würde 
damit bei etwa 105 Stunden liegen. Geht man wiederum von Lohnkosten von 
etwa	32	Euro	die	Stunde	aus,	kommt	man	auf	eine	Einsparung	von	3	400	Euro.
Die Standardisierung des Teilnahmebescheids erleichtert die Bearbeitung inner-
halb der Betriebe nach Bildungszeitnahme einer Angestellten oder eines Ange-
stellten. Zudem haben auch die Träger durch das Standardformular eine erhöhte 
Sicherheit,	 dass	 alle	 notwendigen	 Angaben	 enthalten	 sind.	 Die	 Auswirkungen	
werden je nach Erfahrung mit dem Bildungszeitgesetz in den Betrieben und den 
bisherigen Vorgehensweisen der Träger beim Teilnahmenachweis unterschiedlich 
ausfallen.	Auf	eine	Quantifizierung	wird	aufgrund	dieser	Unsicherheit	verzichtet.	
Es	dürfte	sich	um	einen	vergleichsweise	geringen	Beitrag	zur	Reduktion	des	Ge-
samtaufwands handeln.

c) Erfüllungsaufwand für die Verwaltung

Der zusätzliche einmalige Erfüllungsaufwand für die Verwaltung beträgt rund  
9 400 Euro. Der zusätzliche jährliche Erfüllungsaufwand für die Verwaltung be-
trägt	rund	34	000	Euro.	Dieser	wird	jeweils	im	Rahmen	der	vorhandenen	Haus-
haltsansätze gedeckt.
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Dies ergibt sich zum einen aus dem Aufwand für die Erstellung der verschiedenen 
Pflichtformulare	(circa	32	Stunden)	und	die	Überarbeitung	der	Informationen	zum	
BzG BW (circa 24 Stunden). Außerdem ist mit Fragen von Seiten der Anspruchs-
berechtigten,	Unternehmen	und	Bildungsträgern	zu	rechnen	(circa	100	Stunden).	
Unter	der	Annahme,	dass	Lohnkosten	von	circa	40	Euro	die	Stunde	(Wert	für	den	
gehobenen Dienst Länder gemäß der im Leitfaden Erfüllungsaufwand der Bun-
desregierung enthaltenen Lohnkostentabelle Verwaltung auf der Basis von Daten 
des	Statistischen	Bundesamts)	anfallen,	ergibt	dies	eine	Belastung	von	rund	6	200	
Euro.
Hinzu kommt der Aufwand für die Einrichtung der Schiedsstelle und dem Er-
lass einer Geschäftsordnung (circa 80 Stunden). Wieder unter der Annahme von 
Lohnkosten von circa. 40 Euro die Stunde ergibt dies eine Belastung von rund  
3 200 Euro.
Da	im	Umgang	mit	dem	BzG	BW	mittlerweile	eine	gewisse	Routine	bei	Arbeit-
geberinnen	und	Arbeitgebern	und	Beschäftigten	eingekehrt	ist,	wird	der	Arbeits-
aufwand	der	Schiedsstelle	wahrscheinlich	eher	niedrig	sein.	Geht	man	davon	aus,	
dass	 bei	 0,25	%	der	Anträge	die	Schiedsstelle	 angerufen	wird,	 ergibt	 dies	 rund	
170 Fälle pro Jahr. Die Bearbeitungsdauer eines Falles wird auf fünf Stunden ge-
schätzt. Wieder unter der Annahme von Lohnkosten von circa 40 Euro die Stunde 
ergibt	dies	eine	Belastung	von	rund	34	000	Euro.	Unter	der	Annahme,	dass	eine	
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter 201 Tage im Jahr 41 Stunden in der Woche 
arbeitet,	 ergibt	 dies	 eine	 Gesamtarbeitszeit	 von	 1	 648	 Stunden	 im	 Jahr	 (Werte	
gemäß VwV-Kostenfestlegung). Bei etwa 850 Stunden Gesamtaufwand pro Jahr 
für die Schiedsstelle entspricht dies also der Arbeitsbelastung einer halben Voll-
zeitstelle.	 Der	 erhöhte	 Verwaltungsaufwand	wird	 im	 Rahmen	 der	 vorhandenen	
Haushaltsansätze gedeckt.

6. Nachhaltigkeitscheck

a) Mensch und Gesellschaft

Für Beschäftigte vereinfacht die Einführung eines Standardformulars das Verfah-
ren zur Beantragung von Bildungszeit. 
In	der	Praxis	hat	sich	gezeigt,	dass	es	bei	der	Bewertung	der	Bildungszeitfähigkeit	
einer	Weiterbildungsmaßnahme	Differenzen	 bei	 den	Arbeitgeberinnen	 oder	 den	
Arbeitgebern und den antragstellenden Beschäftigten geben kann. Die Schieds-
stelle	kann	daher	helfen,	das	betriebsinterne	Streitpotenzial	zu	verringern.
Zudem	kann	die	Einrichtung	einer	Schiedsstelle	Beschäftigte,	welche	bislang	die	
Beantragung von Bildungszeit aus Sorge um Streitigkeiten mit ihrer Arbeitgebe-
rin	oder	 ihrem	Arbeitgeber	gescheut	haben,	ermutigen,	 ihren	Anspruch	auf	Bil-
dungszeit wahrzunehmen. 

b)	Wirtschaft,	Arbeit	und	Beschäftigung

Durch die Einführung eines Standardformulars werden Unsicherheiten bei der 
Erstellung von Ablehnungsbescheiden durch die Arbeitgeberin oder den Arbeit-
geber beseitigt. Die Erstellung des Ablehnungsbescheids nimmt dadurch weniger 
Zeit in Anspruch.
Es wird bei der Feststellung der Beschäftigtenzahl eine neue Zählweise einge-
führt.	Diese	 geht	 nicht	mehr	 nach	Köpfen	 vor,	 sondern	 unterscheidet	 zwischen	
Vollzeitbeschäftigten und Teilzeitbeschäftigten. Betriebe mit vielen Teilzeitmit-
arbeitenden überschreiten dadurch nicht mehr so schnell die Grenze von zehn 
Beschäftigten,	unter	welcher	Anträge	auf	Bildungszeit	abgelehnt	werden	können.	
Für	kleine	Betriebe,	in	denen	der	Ausfall	einer	Mitarbeiterin	oder	eines	Mitarbei-
ters	stark	ins	Gewicht	fällt,	bedeutet	das	eine	große	Entlastung.
In	der	Praxis	hat	sich	gezeigt,	dass	es	bei	der	Bewertung	der	Bildungszeitfähigkeit	
einer	Weiterbildungsmaßnahme	Differenzen	 bei	 den	Arbeitgeberinnen	 oder	 den	
Arbeitgebern und den antragstellenden Beschäftigten geben kann. Die Schieds-
stelle	kann	daher	helfen,	das	betriebsinterne	Streitpotenzial	zu	verringern.
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c)	Öffentliche	Haushalte	und	Verwaltung

Dem Land entsteht durch die Schiedsstelle ein geringfügig erhöhter Verwaltungs-
aufwand in der für die Ausführung des BzG BW zuständigen Behörde. Dieser 
wird	im	Rahmen	der	vorhandenen	Haushaltsansätze	gedeckt.

7. Sonstige Kosten für Private

Die	 Finanzierung	 einer	 Weiterbildungsmaßnahme,	 für	 die	 Bildungszeit	 in	 An-
spruch	genommen	wird,	haben	wie	bislang	die	Teilnehmenden	selbst	zu	leisten,	
sofern	ihnen	dafür	keine	anderweitige	öffentliche	oder	private	Förderung	gewährt	
wird.

B. Einzelbegründung

Zu Nummer 1

Unter	Nummer	1	wird	geregelt,	dass	 eine	Schiedsstelle	beim	 für	die	Durchfüh-
rung	des	BzG	BW	zuständigen	Regierungspräsidium	Karlsruhe	(RPK)	eingerich-
tet wird. Besteht zwischen Arbeitgeberin oder Arbeitgeber und Antragstellerin 
oder Antragsteller Uneinigkeit bezüglich der grundsätzlichen Bildungszeitfähig-
keit	 einer	 beantragten	Maßnahme,	 können	 beide	 Parteien	 die	 Schiedsstelle	 an-
rufen.
Die	Schiedsstelle	setzt	sich	aus	einer	Vertreterin	oder	einem	Vertreter	des	RPK	als	
Vorsitzender oder Vorsitzendem sowie jeweils einer Vertreterin oder einem Ver-
treter der Sozialpartner zusammen. Sozialpartner sind der DGB-Bezirk Baden-
Württemberg und die Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeber-
verbände e.V. Die Sozialpartner bestimmen ihre Vertreterin oder ihren Vertreter 
jeweils selbst. Auf diese Weise sind sowohl die Arbeitgeberseite als auch die 
Beschäftigtenseite in die Entscheidung über die Bildungszeitfähigkeit der jewei-
ligen	Maßnahme	 eingebunden.	 Die	 Schiedsstelle	 trifft	 ihre	 Entscheidung	 durch	
Mehrheitsentscheid.	Um	 ihre	Verfahrensweise	zu	 regeln,	werden	die	Mitglieder	
der	Schiedsstelle	dazu	ermächtigt,	sich	eine	Geschäftsordnung	zu	geben.	In	dieser	
Geschäftsordnung	wird	auch	festgelegt,	dass	für	die	Mitglieder	der	Schiedsstelle	
jeweils mindestens zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter benannt werden.
Die Schiedsstelle kann lediglich bei Unklarheit über die grundsätzliche Bildungs-
zeitfähigkeit einer Weiterbildungsmaßnahme angerufen werden. Die Schiedsstel-
le	 beurteilt	 nur,	 ob	 die	 beantragte	Weiterbildungsmaßnahme	 grundsätzlich	 bil-
dungszeitfähig	 ist.	 Sie	 beurteilt	 nicht,	 ob	 eine	Ablehnung	 im	 individuellen	 Fall	
rechtmäßig	 ist.	Nicht	 bewerten	kann	die	Schiedsstelle,	 ob	bei	 einer	beantragten	
Maßnahme	 im	Bereich	 der	 beruflichen	Weiterbildung	 im	 individuellen	 Fall	 ein	
Berufsbezug gemäß § 1 Absatz 3 BzG BW besteht.
Die Beurteilung der grundsätzlichen Bildungszeitfähigkeit einer Maßnahme durch 
die Schiedsstelle ist rechtlich nicht bindend. Die Anrufung der Schiedsstelle ist 
jedoch	verpflichtend,	bevor	der	Rechtsweg	beschritten	wird.	Dies	gilt	nur	bei	Fra-
gen,	die	 sich	auf	die	grundsätzliche	Bildungszeitfähigkeit	der	beantragten	Maß-
nahme beziehen. Bei allen anderen Streitigkeiten bezüglich eines Antrags auf Bil-
dungszeit	kann	direkt	der	Rechtsweg	beschritten	werden.
Die Schiedsstelle muss spätestens fünf Wochen nach Eingang des Antrags bei der 
Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber angerufen werden. Die Schiedsstelle verkün-
det ihre Entscheidung spätestens eine Woche nach Anrufung. Wird die Schieds-
stelle	 erst	 angerufen,	 nachdem	 die	 Arbeitgeberin	 oder	 der	 Arbeitgeber	 bereits	
schriftlich oder elektronisch gegenüber der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
über den Antrag entschieden hat und möchte die Arbeitgeberin oder der Arbeitge-
ber	diese	Entscheidung	nach	Entscheidung	der	Schiedsstelle	ändern,	erfolgt	diese	
Änderung gegenüber der Antragstellerin oder dem Antragsteller spätestens eine 
Woche nach Entscheidung der Schiedsstelle schriftlich oder elektronisch. Auf 
diese	Weise	ist	gesichert,	dass	rechtzeitig	vor	Beginn	der	beantragten	Maßnahme	
für alle Beteiligten Klarheit herrscht. 
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Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

Buchstabe	a	regelt,	dass	§	7	Absatz	1	BzG	BW	so	geändert	wird,	dass	Anträge	auf	
Bildungszeit fortan spätestens neun Wochen anstatt wie bislang spätestens acht 
Wochen vor Beginn der beantragten Maßnahme bei der Arbeitgeberin oder dem 
Arbeitgeber	 gestellt	 werden	müssen.	 Dies	 ist	 notwendig,	 damit	 bei	 einer	mög-
lichen	Anrufung	der	Schiedsstelle	sichergestellt	ist,	dass	genügend	Zeit	zwischen	
der Entscheidung der Schiedsstelle und dem Beginn der beantragten Maßnahme 
liegt. 

Zu Buchstabe b

Buchstabe	b	regelt,	dass	bei	§	7	Absatz	3	BzG	BW	ein	Satz	2	mit	einer	Definition	
angefügt	wird,	wie	die	Anzahl	der	Beschäftigten	nach	§	7	Absatz	3	Satz	1	BzG	
BW festgestellt wird. Sind im Betrieb der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers 
am 1. Januar eines Jahres weniger als zehn Personen – ausschließlich der zu ihrer 
Berufsbildung	Beschäftigten	–	beschäftigt,	 kann	die	Arbeitgeberin	oder	der	Ar-
beitgeber den Anspruch auf Bildungszeit einer Beschäftigten oder eines Beschäf-
tigten aufgrund dringender betrieblicher Belange ablehnen. Durch die fehlende 
Differenzierung	 zwischen	Vollzeitbeschäftigten	 und	 Teilzeitbeschäftigten	 in	 Satz	 1	
waren kleine Betriebe mit vielen Teilzeitbeschäftigten bislang benachteiligt. Der 
neue	Satz	 2	 definiert,	 dass	 in	Teilzeit	Beschäftigte	mit	 einer	 regelmäßigen	wö-
chentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit der Hälfte und nicht 
mehr als 30 Stunden mit Dreiviertel zu berücksichtigen sind.

Zu Buchstabe c

Buchstabe	 c	 regelt,	 dass	 §	 7	 Absatz	 4	 Satz	 1	 BzG	 BW	 neu	 gefasst	 wird.	 Die	
Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber entscheidet über Anträge auf Bildungszeit un-
verzüglich,	 jedoch	 spätestens	 vier	Wochen	 nach	 Eingang	 des	 Antrags.	 Bislang	
musste	die	Entscheidung	über	einen	Antrag	auf	Bildungszeit	unverzüglich,	jedoch	
spätestens	vier	Wochen	vor	Beginn	der	beantragten	Maßnahme	getroffen	werden.	
Damit	soll	sichergestellt	werden,	dass	bei	einer	möglichen	Anrufung	der	Schieds-
stelle genügend Zeit zwischen der Entscheidung der Schiedsstelle und dem Be-
ginn der beantragten Maßnahme liegt.

Zu Buchstabe d

Unter	Buchstabe	d	wird	geregelt,	dass	§	7	Absatz	4	Satz	3	BzG	BW	weitere	Sätze	
angefügt	 werden.	 Im	 neuen	 Satz	 4	 wird	 festgelegt,	 dass	 die	 Frist	 für	 die	 Ent-
scheidung über einen Antrag auf Bildungszeit durch die Arbeitgeberin oder den 
Arbeitgeber	 von	 vier	 Wochen	 nach	 Eingang	 des	 Antrags	 nicht	 gilt,	 wenn	 vor	
Ablauf dieser Frist die Schiedsstelle angerufen worden ist. In einem solchen Fall 
entscheidet die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber spätestens eine Woche nach 
Entscheidung der Schiedsstelle.
Gemäß Satz 2 müssen bei Ablehnung eines Antrags auf Bildungszeit die Gründe 
dafür	schriftlich	oder	elektronisch	dargelegt	werden.	Der	neue	Satz	6	regelt,	dass	
wenn im Betrieb der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers am 1. Januar eines 
Jahres insgesamt weniger als zehn Personen – ausschließlich der zu ihrer Berufs-
bildung	Beschäftigten	–	beschäftigt	sind,	diese	Pflicht	entfällt.	Nach	§	7	Absatz	3	
BzG BW können solche Kleinstbetriebe Anträge auf Bildungszeit aufgrund drin-
gender	betrieblicher	Belange	ablehnen.	Die	Pflicht	zur	schriftlichen	oder	elektro-
nischen Begründung der Ablehnung stellt daher einen vermeidbaren bürokrati-
schen Aufwand dar. Berechnet wird die Anzahl der Beschäftigten wie im neuen  
§	7	Absatz	 3	Satz	 2	BzG	BW,	um	auch	hier	 eine	Benachteiligung	von	kleinen	 
Betrieben mit vielen Teilzeitbeschäftigten zu vermeiden. Der neue § 7 Absatz 4 
Satz	8	und	9	BzG	BW	regelt,	dass	bei	ausdrücklichem	Wunsch	der	Antragstelle-
rin oder des Antragstellers dennoch eine schriftliche oder elektronische Begrün-
dung durch den Betrieb geliefert werden muss. Dieser Wunsch muss innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen nach Ablehnung des Antrags schriftlich oder elek-
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tronisch der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber übermittelt werden. Der damit 
verbundene	Aufwand	stellt	sicher,	dass	eine	Antragstellerin	oder	ein	Antragsteller	
nur	 dann	 von	 dieser	Möglichkeit	Gebrauch	macht,	 wenn	 es	 von	 hoher	 persön
licher Wichtigkeit ist.

Zu Buchstabe e

Buchstabe	e	regelt,	dass	bei	§	7	Absatz	5	BzG	BW	ein	Satz	3	angefügt	wird,	der	
eine Vorlagefrist für Teilnahmenachweise einführt. Für den Teilnahmenachweis 
gab	es	bislang	weder	eine	Frist	noch	eine	Rechtsfolge	bei	Versäumnis	des	ord-
nungsgemäßen	Nachweises.	Der	neue	Satz	3	bestimmt,	dass	der	Teilnahmenach-
weis den Arbeitgeberinnen oder den Arbeitgebern spätestens acht Wochen nach 
Beendigung der Bildungsveranstaltung vorliegen muss. Wird diese Frist nicht 
eingehalten,	verlieren	die	Beschäftigten	ihren	Anspruch	auf	Fortzahlung	der	Be-
züge	für	die	Zeit	der	Freistellung.	Dies	gilt	nicht,	wenn	die	Beschäftigten	das	Ver-
säumnis der Frist nicht zu vertreten haben und dies gegenüber der Arbeitgeberin 
oder dem Arbeitgeber glaubhaft darlegen können.

Zu Buchstabe f

Unter	Buchstabe	 f	wird	 geregelt,	 dass	 jeweils	 ein	 standardisiertes	 Formular	 für	
das	Stellen	eines	Antrags	auf	Bildungszeit,	für	die	Ablehnung	eines	Antrags	auf	
Bildungszeit und für den Teilnahmenachweis gegenüber den Arbeitgeberinnen 
oder	Arbeitgebern	eingeführt	werden	kann.	Die	verpflichtende	Verwendung	die-
ser Formulare erleichtert durch die festen Vorgaben das Stellen eines Antrags und 
die Erstellung eines Ablehnungsbescheids. Außerdem erleichtert die Standardisie-
rung die Bearbeitung von Anträgen und Teilnahmebescheiden durch die Betriebe. 
Diese	können	sich	zudem	sicher	sein,	dass	in	den	von	staatlicher	Seite	zur	Verfü-
gung gestellten Formularen alle notwendigen Informationen enthalten sind.

Zu Nummer 3

Unter	Nummer	3	wird	geregelt,	dass	§	11	BzG	BW	gestrichen	wird.	§	11	BzG	
BW	regelt,	dass	die	Auswirkungen	des	Gesetzes	durch	die	Landesregierung	über-
prüft werden. Diese Prüfung ist durch die 2019 abgeschlossene Evaluation erfolgt 
und der Paragraf damit obsolet. 

Zu Nummer 4

Redaktionelle	Folgeänderung	aufgrund	der	Streichung	der	§	11	BzG	BW.

Zu Artikel 2

Artikel 2 regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zum 1. Juli 2021.

C. Wesentliches Ergebnis der Anhörung

Der Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Bildungszeitgesetzes Baden-Würt-
temberg wurde durch Beschluss des Ministerrats vom 20. Oktober 2020 am  
23.	Oktober	2020	in	die	öffentliche	Anhörung	gegeben.	Die	Anhörungsfrist	ende-
te am 27. November 2020.
Insgesamt	 haben	 sich	 15	Organisationen	 aus	 den	Bereichen	 der	Wirtschaft,	 der	
Gewerkschaften,	des	kommunalen,	des	kirchlichen	und	des	sozialen	Bereichs	so-
wie der Erwachsenenbildung zu dem Gesetzentwurf geäußert.
Wie	 zu	 erwarten,	 äußert	 sich	 die	 Arbeitgeberseite	 eher	 kritisch	 und	 hätte	 sich	
deutlich	 stärkere	 Einschnitte	 erhofft.	 Die	 Gewerkschaftsseite	 befürchtet	 vor	 al-
lem,	dass	die	einzurichtende	Schiedsstelle	 sich	negativ	 für	die	Antragsteller	auf	
Bildungszeit	auswirkt.	Die	Trägerseite	begrüßt	in	erster	Linie,	dass	alle	Bereiche	
des Bildungszeitgesetzes im bisherigen Umfang erhalten bleiben. Die Einrichtung 
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einer Schiedsstelle wird in fast allen eingegangenen Stellungnahmen eher kritisch 
gesehen.
Im Übrigen wird auf die angeschlossene Synopse der eingegangenen Stellung-
nahmen verwiesen.

• Berücksichtigung von Anhörungsergebnissen

Als Ergebnis des Anhörungsverfahrens werden folgende Änderungen bzw. Er-
gänzungen im Gesetzentwurf bzw. in dessen Begründung vorgenommen: 

a) Zeitliche Frist für Entscheidung der Schiedsstelle

  Die Entscheidung der Schiedsstelle über die Bildungszeitfähigkeit einer Maß-
nahme muss rechtzeitig vor Beginn der beantragten Weiterbildungsmaßnahme 
bekannt	gegeben	werden.	Daher	wird	zusätzlich	 festgelegt,	dass	die	Schieds-
stelle spätestens fünf Wochen nach Eingang des Antrags bei der Arbeitgeberin 
oder dem Arbeitgeber anzurufen ist und spätestens eine Woche nach Anrufung 
ihre Entscheidung verkünden muss. 

	 	Ergänzend	 wird	 geregelt,	 dass	 die	 Arbeitgeberin	 oder	 der	 Arbeitgeber	 über	
Anträge	auf	Bildungszeit	 spätestens	vier	Wochen	nach	Eingang	des	Antrags,	
anstatt wie bisher vier Wochen vor Beginn der beantragten Maßnahme ent-
scheiden	muss.	Dies	gilt	nicht,	wenn	vor	Ablauf	dieser	Frist	die	Schiedsstelle	
angerufen worden ist. In einem solchen Fall entscheidet die Arbeitgeberin oder 
der Arbeitgeber spätestens eine Woche nach Entscheidung der Schiedsstelle. 

	 	Wird	die	Schiedsstelle	erst	angerufen,	nachdem	die	Arbeitgeberin	oder	der	Ar-
beitgeber bereits schriftlich oder elektronisch über den Antrag entschieden hat 
und möchte die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber diese Entscheidung nach 
Entscheidung	der	Schiedsstelle	ändern,	erfolgt	diese	Änderung	gegenüber	der	
Antragstellerin oder dem Antragsteller spätestens eine Woche nach Entschei-
dung der Schiedsstelle schriftlich oder elektronisch.

	 	Ergänzend	wird	festgelegt,	dass	Anträge	auf	Bildungszeit	spätestens	neun,	statt	
wie bisher spätestens acht Wochen vor Beginn der beantragten Maßnahme bei 
der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber eingehen müssen.

b)		Festschreibung,	welche	Sozialpartner	jeweils	eine	Vertreterin	oder	einen	Ver-
treter für die Schiedsstelle benennen

	 	Die	Schiedsstelle	wird	 aus	 einer	Vertreterin	oder	 einem	Vertreter	 des	Regie-
rungspräsidiums Karlsruhe und jeweils einer Vertreterin oder einem Vertreter 
der	Sozialpartner	gebildet.	Es	wird	ergänzend	aufgenommen,	dass	die	Sozial-
partner selbst ihre jeweilige Vertreterin oder ihren jeweiligen Vertreter benen-
nen.	In	der	Begründung	des	Gesetzes	wird	explizit	ausgeführt,	dass	es	sich	bei	
den Sozialpartnern um den DGB-Bezirk Baden-Württemberg und die Landes-
vereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände e. V. handelt.

c)  Benennung von jeweils mindestens zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertre-
tern für die Mitglieder der Schiedsstelle 

	 	In	die	Begründung	des	Gesetzes	wird	aufgenommen,	dass	in	der	Geschäftsord-
nung	der	Schiedsstelle	festgelegt	wird,	dass	für	die	Mitglieder	der	Schiedsstelle	
jeweils mindestens zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter benannt werden. 
Dies	 ist	wichtig,	 um	 sicherzustellen,	 dass	 die	Schiedsstelle	 auch	 im	Fall	 von	
Krankheit oder Urlaub arbeitsfähig ist.

d)		Klarstellung,	wann	genau	die	Schiedsstelle	 angerufen	werden	darf	 und	wann	
das	Beschreiten	des	Rechtswegs	ohne	Anrufung	der	Schiedsstelle	möglich	ist.

   Die Schiedsstelle kann nur die grundsätzliche Bildungszeitfähigkeit einer Maß-
nahme	bewerten.	Ob	bei	einer	Maßnahme	im	Bereich	der	beruflichen	Weiter-
bildung	im	individuellen	Fall	ein	Berufsbezug	vorliegt,	kann	die	Schiedsstelle	
hingegen	 nicht	 bewerten.	 Der	 DGB	 hat	 darum	 gebeten,	 im	 Gesetz	 deutlich	
zu	machen,	dass	bei	Ablehnung	einer	beantragten	beruflichen	Weiterbildungs-
maßnahme	 aufgrund	 fehlenden	 Berufsbezugs	 der	 Rechtsweg	 ohne	 vorherige	
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Anrufung der Schiedsstelle möglich ist. Es wird daher der explizite Hinweis 
ergänzt,	 dass	 die	 Schiedsstelle	 nur	 bei	 Fragen	 zur	 grundsätzlichen	Bildungs-
zeitfähigkeit einer Maßnahme angerufen werden kann und bei allen anderen 
Streitigkeiten	bezüglich	eines	Antrags	 auf	Bildungszeit	 direkt	der	Rechtsweg	
offensteht.
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